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Unterrichtsbeurlaubung für Schüler/innen und Religionslehrkräfte
Unterrichtsbeurlaubung für Schüler/innen in Hessen zur Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen, Konfirmandenunterricht, -freizeiten usw.

(Merkblatt – Stand: August 2010)

1. Urlaub bis zu zwei Unterrichtstagen gewährt auf Antrag der Erziehungsberechtigten der/die Klassenleiter/in, ab drei Tagen der/die Schulleiter/in.

2. Ab Klasse 5 haben Schüler/innen einen Anspruch darauf, zur Teilnahme an kirchlichen Rüstzeiten etc. zwei mal an jeweils bis zu drei Unterrichtstagen beurlaubt zu werden. Eine frühzeitige Ankündigung dieser Rüstzeiten etc. bei den betroffenen Schulleitungen – möglichst noch vor Beginn eines neuen Schuljahres – ist dringend zu empfehlen, damit diese Zeiten bei der schulischen Jahresplanung (Klassenfahrten, Klassenarbeiten, Praktika, Prüfungen usw.) berücksichtigt und die individuellen Beurlaubungsanträge problemlos genehmigt werden können.
3. In den Jahrgängen, deren evangelische Schüler/innen am Konfirmandenunterricht teilnehmen, dürfen am Dienstnachmittag ab der 7. Unterrichtsstunde keine verpflichtenden Unterrichtsveranstaltungen stattfinden. Ausnahmen sind mit den betroffenen kirchlichen Stellen (RPA, Dekanat, Kirchengemeinde) abzustimmen.
4. Schülergottesdienste: können während der Unterrichtszeit stattfinden, wenn sie zur Einschulung und Entlassung am Beginn oder Ende eines Schuljahres bzw. traditionsgemäß während der Unterrichtszeit stattfinden.

Unterrichtsbeurlaubung für Religionslehrer/innen in Hessen zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, kirchlichen Veranstaltungen, Konfirmandenunterricht, -freizeiten usw.

1. Zur Begleitung von Schüler/innen bei kirchlichen Rüstzeiten etc. sind Religionslehrer/innen auf Antrag bis zu drei Unterrichtstage zu beurlauben, sofern nicht schwerwiegende schulorganisatorische Gründe dem entgegenstehen.

2. Bis zu zwei Tagen im Schuljahr sind Religionslehrer/innen auf Antrag zur Teilnahme an kirchlichen Arbeitsgemeinschaften, Fortbildungsveranstaltungen etc. zu beurlauben.

3. Kirchliche Arbeitsgemeinschaften gelten grundsätzlich als dienstliche Veranstaltungen (Versicherungsschutz, wenn  sie vorher dem Staatlichen Schulamt bekannt gegeben werden).
Quelle: Erlass „Religionsunterricht“ vom 5. November 2009 (ABI. HKM 12/2009, S. 866, Abschnitt III, Ziff. 4 und 5 und AbschnittVIII. (Vgl. Seite A2 dieser Sammlung)
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